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§ 11 Abs. 2 Straßenverkehrsordnung (StVO):

(2) Sobald Fahrzeuge auf Autobahnen sowie auf 
Außerortsstraßen mit mindestens zwei Fahr-
streifen für eine Richtung mit Schrittgeschwin-
digkeit fahren oder sich die Fahrzeuge im Still-
stand befi nden, müssen diese Fahrzeuge für 
die Durchfahrt von Polizei- und Hilfsfahrzeugen 
zwischen dem äußerst linken und dem unmit-
telbar rechts daneben liegenden Fahrstreifen 
für eine Richtung eine freie Gasse bilden.

§ 38 Abs. 1 Satz 2: 

„Es [blaues Blinklicht] ordnet an: „Alle übrigen 
Verkehrsteilnehmer haben sofort freie Bahn zu 
schaff en“.

Mit freundlicher Unterstützung von:

INFORMATIONEN

SCHNELLE HILFE 
ERMÖGLICHEN, WO SIE 
GEBRAUCHT WIRD!

Weitere Informationen 
fi ndest Du auf der Webseite:

rettungsgasse.info

Schau dir unser Erklärvideo 
zur Rettungsgasse an.
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ZWEISPURIGE STRAßEN

MEHRSPURIGE STRAßEN

VERHALTEN AN DER AMPEL

ENTGEGENKOMMENDE
EINSATZFAHRZEUGE

Daumen liegt auf der linken Spur

Linke Spur: An den linken Rand fahren

Blinken nicht vergessen
Alle anderen Spuren: nach rechts auswei-
chen

Wenn möglich versetzt, nicht direkt gegen-
über dem Fahrzeug auf der anderen Rich-
tungspur halten

Freie Bahn für Rettungs- und Bergungsfahr-
zeuge in der Mitte schaffen

Alle weiteren Finger stellen die übrigen  
Spuren dar

Freier Platz zwischen Daumen und Zeigefin-
ger symbolisiert die gebildete Rettungsgasse

Rechte Spur: An den rechten Rand fahren

RECHTE-HAND-REGEL

WICHTIG!
Wenn das erste Rettungsfahrzeug vorbei-
gefahren ist, die Rettungsgasse nicht wie-
der schließen! 

Die Rettungsgasse so lange offen halten, 
bis der Verkehr wieder rollt!

Nicht den Einsatzfahrzeugen in der Ret-
tungsgasse folgen!

Geschwindigkeit verringern und an rechten 
Fahrbahnrand fahren

Linke Spur: An den linken Rand fahren

Vorsichtig über rote Ampel in die Kreuzung 
einfahren

Wenn geblitzt: Datum, Uhrzeit und Ort notie-
ren und Widerspruch einlegen


